
 

                                                     
 
 
 
 
Auszug aus den Tarifbestimmungen des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) -
gültig ab 01.April 2008 
 

Erläuterungen zur Potsdamer Kurzstrecke  
 
Einzelfahrausweise Potsdam-Kurzstrecke berechtigen zu einer Fahrt mit einer Fahrtenlänge 
von höchstens 6 Haltestellen (ca. 3 km). Danach ist das Fahrzeug unaufgefordert zu 
verlassen oder ein neuer Fahrausweis zu lösen. Sie berechtigen zum Erreichen des 
Reiseziels in kürzester Zeit. Fahrtunterbrechungen und Rückfahrten sind nicht zulässig, ein 
Umsteigen ist gestattet. 
 
 
 


